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Tagesordnungspunkt:

Bericht über eine abgeschlossene Verfahrensabsprache im Rahmen des 
Teilhabehauses in Bonn

Kenntnisnahme:

Der Bericht über die abgeschlossene Verfahrensabsprache zur Zusammenarbeit 
verschiedener Leistungsträger im Rahmen des "Teilhabehauses Bonn" wird gemäß 
Vorlage Nr. 15/1086 zur Kenntnis genommen.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

ja

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2025. nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

In Vertretung
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Zusammenfassung 

 

Im Rahmen des Modellvorhabens des Bundes „RehaPro“ wurde auf Initiative des Job-

Centers der Bundesstadt Bonn das Teilhabehaus Bonn eingerichtet, in dem Leistungen 

verschiedener Leistungsträger wie aus einer Hand erbracht werden können, und somit 

eine vernetzte, leistungsträgerübergreifende Beratung ermöglicht wird. 

 

Im Zuge der Zusammenarbeit der unterschiedlichen Leistungsträger wurde, unter 

Federführung des LVR, eine schriftliche Vereinbarung zur Zusammenarbeit entwickelt, die 

sich eng an der „Gemeinsamen Empfehlung Reha-Prozess“ der Bundesarbeitsgemein-

schaft für Rehabilitation (BAR) orientiert. 

Diese Verfahrensabsprache ist bundesweit die erste, die in dieser Form geschlossen 

werden konnte. Insofern hat sie auch entsprechende Aufmerksamkeit in der 

Fachöffentlichkeit erfahren. 

 

Diese Vorlage bezieht sich auf die Zielrichtung 2 („Personenzentrierung“) des LVR-

Aktionsplans „Gemeinsam in Vielfalt“ zur Umsetzung der UN-BRK. 
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Begründung der Vorlage Nr. 15/1086: 

 

Das Neunte Sozialgesetzbuch (SGB IX) normiert in seinem ersten Teil die Regelungen zur 

Zusammenarbeit zwischen den Trägern der Rehabilitation. Ausgehend von dem 

Grundgedanken „Leistungen wie aus einer Hand“, sollen sich Leistungsträger 

koordinieren, um den Aufwand für die Inanspruchnahme von Teilhabeleistungen für die 

leistungsberechtigten Menschen so gering wie möglich zu halten. 

 

Mit § 11 SGB IX ist es ermöglicht worden, dass im Aufgabenbereich der Grundsicherung 

für Arbeitssuchende (SGB II) und der gesetzlichen Rentenversicherung (SGB VI) 

Modellvorhaben gefördert werden können, die den Vorrang von Leistungen gemäß § 9 

SGB IX und die Sicherung der Erwerbsfähigkeit nach § 10 SGB IX unterstützen 

(Modellprojekte „RehaPro“). 

 

Das Job-Center der Bundesstadt Bonn hat sich mit dem Modellvorhaben „Teilhabehaus 

Bonn“ um Mittel aus dem Programm „RehaPro“ beworben und einen Zuschlag erhalten. 

Seit 2020 werden im Teilhabehaus Bonn Menschen mit einer psychischen Erkrankung 

oder einer Suchterkrankung beraten und unterstützt. Der LVR als Träger der 

Eingliederungshilfe ist über die Beratung im Rahmen des § 106 SGB IX im Teilhabehaus 

Bonn vertreten. Trotz pandemiebedingter Anlaufschwierigkeiten hat sich die verstärkte 

Zusammenarbeit der Netzwerkpartner*innen bereits jetzt bewährt.  

Einen sehr guten Überblick über die Arbeit des Teilhabehauses bietet die entsprechende 

Homepage, die über den folgenden Link zu erreichen ist: https://www.jobcenter-

bonn.de/teilhabehaus-bonn-startseite/. 

 

Der organisatorische Rahmen des Teilhabehauses wurde von den beteiligten 

Leistungsträgern genutzt, um eine Verfahrensabsprache zur Zusammenarbeit zu treffen 

(Anlage 1). Diese Verfahrensabsprache lehnt sich eng an die Gemeinsame Empfehlung 

Reha-Prozess an, die von der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) im 

Rahmen des § 26 SGB IX erarbeitet worden ist. Die getroffene Absprache ist 

federführend vom LVR erarbeitet worden und bundesweit die erste, die zwischen den 

Verfahrensverantwortlichen getroffen werden konnte. Sie hat mittlerweile auch 

bundesweite Aufmerksamkeit erfahren. Beigefügt sind als Anlagen 2 und 3 kurze Artikel 

aus den „Sozialpsychiatrischen Informationen“ und der BAR/Reha-Info. 

 

Der LVR ist als Träger der Eingliederungshilfe und als Träger des LVR-Inklusionsamtes an 

der Verfahrensabsprache beteiligt. 

Die Arbeit des Teilhabehauses Bonn wird wissenschaftlich evaluiert. Nach Vorlage der 

Ergebnisse der Begleitforschung wird dem Ausschuss erneut berichtet. 

 

 

In Vertretung 
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Einfach mal anfangen! 
Zur Beratung und Unterstützung von Menschen mit Rehabedarf  
haben Leistungsträger in Bonn die bundesweit erste verbindliche Vereinbarung  
zur regionalen Zusammenarbeit getroffen.  Von Manfred Becker

p   Das Jobcenter Bonn betreibt seit 2020 
das Teilhabehaus, ein Rehapro-Modellpro-
jekt. Hier wird Menschen mit gesundheitli-
chen Einschränkungen eine Unterstützung 
»aus einer Hand« angeboten. Acht sehr 
verschiedene Anbieter arbeiten eng zu-
sammen – von der psychiatrischen Klinik 
bis zum Selbsthilfeverein. 19 Beschäftigte 
des Jobcenters und zwölf der Anbieter ar-
beiten unter einem Dach.  

Das Teilhabehaus geht noch einen Schritt 
weiter und hat sich auch vorgenommen, 
die Zusammenarbeit der Leistungsträger 
(früher: Kostenträger) in Bonn zu verbes-
sern. Immer wieder war die Abstimmung 
zwischen ihnen umständlich und langwierig. 

Ziel: schneller und besser 

Tatsächlich ist es gelungen, im Februar 2021 
alle wichtigen Träger für eine Konferenz 
zusammen zu bekommen: Deutsche Ren-
tenversicherung Bund und Deutsche Ren-
tenversicherung Rheinland, Landschafts-
verband Rheinland (LVR) mit Eingliede-
rungshilfe und Inklusionsamt, Stadt Bonn, 
Agentur für Arbeit und Jobcenter. 

Schon in dieser Sitzung wurde verabredet, 
dass eine bessere, schnellere und engere 
Zusammenarbeit schriftlich vereinbart wer-
den soll. Da es sich um die erste Vereinba-

rung dieser Art handelte, gab es hierzu  
weder Vorbilder noch Vorlagen. Herr Dr. 
Schartmann vom LVR entwickelte in den 
nächsten Wochen den Entwurf einer »Ver-
fahrensabsprache«. Mit einigen Änderun-
gen fand dieser im Lauf des Jahres 2021 
die Zustimmung der Beteiligten.  

Mittlerweile haben fast alle Beteiligten 
diese Vereinbarung unterschrieben. Seit 
Anfang des Jahres 2022 ist sie in Kraft ge-
treten. Die Deutsche Rentenversicherung 
Bund wirkt zwar weiter mit, unterschreibt 
aber prinzipiell keine regionalen Abspra-
chen.  

Umsetzung läuft 

Die regionale Arbeitsgruppe tagt weiterhin 
alle drei Monate. Dort werden nun die Ver-
besserungen der Zusammenarbeit im Detail 
abgestimmt. Bereits im letzten Jahr wurde 
eine Tabelle mit allen Kontaktdaten der 
Sachbearbeitenden im Rehabereich ange-
legt. Ein simpler Schritt, der aber eine große 
Hürde im Alltag darstellt. Bisher konnte nicht 
telefonisch oder per Mail direkt von Sach-
bearbeitung zu Sachbearbeitung kommu-
niziert werden. Lang andauernder postali-
scher Schriftverkehr ist bundesweit noch 
immer Praxis und eine der größten Hürden. 

Wie genau die Abstimmungen, die Kon-
takte und die Zusammenarbeit ablaufen 
können, wird nun anhand von Einzelfällen 

oder bestimmten wiederkehrenden Situa-
tionen miteinander in gutem Einverneh-
men abgesprochen. 

In der letzten Sitzung wurde gemeinsam 
festgestellt, dass man bereits jetzt einen 
guten Schritt weitergekommen ist, und 
dass alle Beteiligten davon profitieren – 
ganz besonders aber die Menschen, deren 
Rehaverfahren nun schneller und besser 
laufen. 

Dies passt auch sehr in die Zeit. In der 
Ampelkoalitionsvereinbarung des Bundes 
steht schwarz auf weiß, dass man Kosten-
träger »zu Kooperationsvereinbarungen 
verpflichten« will. Im Landtag NRW haben 
die vier größten Parteien (CDU, SPD, Grüne 
und FDP) eine Entschließung verabschie-
det, die eine Verbesserung der regionalen 
Zusammenarbeit fordert. Der Rat an alle, 
die in diesem Feld arbeiten, ist, selbst ein-
fach mal damit anzufangen. 

Wer die Verfahrensabsprache und gege-
benenfalls weitere Auskünfte haben 
möchte, kann sich gerne an den Autor 
wenden.  o 

Manfred Becker ist Fachmann für berufliche  
Teilhabe und wirkt in Bonn in der Trägerversamm-
lung des Jobcenters mit,  
E-Mail: Manfred-Becker@email.de.
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